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1.  PRÜFUNGSAUFTRAG 

 
 
Entsprechend § 102 Abs. 1 GO NRW obliegt der Rechnungsprüfung die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichtes zum 31. Dezember 2020 für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis  
31. Dezember 2020 
 
der Stadt Eschweiler 
 
nachfolgend auch Stadt genannt. 
 
In die Prüfung des Jahresabschlusses ist die Buchführung einzubeziehen. Die Prüfung des Jahresabschlus-
ses hat sich darauf zu erstrecken, ob die gesetzlichen Vorschriften und sie ergänzenden ortsrechtlichen 
Bestimmungen oder sonstigen Satzungen beachtet worden sind. Die Prüfung ist so anzulegen, dass Un-
richtigkeiten und Verstöße gegen diese Bestimmungen, die sich auf die Darstellung der Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage der Gemeinde wesentlich auswirken, bei gewissenhafter Berufsausübung erkannt 
werden (entsprechend § 102 Abs. 3 GO NRW). 
 
Über das Ergebnis der Abschlussprüfung berichtet dieser Prüfungsbericht, der in Anlehnung an die Grund- 
sätze ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen erstellt wurde. 
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2.  GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN 
 
2.1 Lage der Stadt 
 
2.1.1 Stellungnahme zur Lagebeurteilung 
 
 
Im Jahresabschluss sowie im Lagebericht und im Anhang wurden nach Auffassung der Rechnungsprüfung 
folgende wesentlichen Aussagen zum Geschäftsverlauf und zur Lage der Stadt getroffen: 
 
Die Ergebnisrechnung 2020 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von EUR 3.546.548,56 ab. 
 

 Dieses Ergebnis stellt, im Vergleich zur Haushaltsplanung mit einem geplanten Jahresüberschuss 
in Höhe von EUR 386.600,00 (fortgeschriebener Ansatz zum Jahresüberschuss EUR 346.600,00), 
eine Verbesserung von EUR 3.159.948,56 dar. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass dieses 
Ergebnis die Isolierung der coronabedingten Mindererträge bzw. Mehraufwendungen in Höhe von 
EUR 4.271.197,65 enthält, welche nach den Vorschriften des § 5 NKF-CIG NRW als Bilanzierungs-
hilfe aktiviert und zugleich als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung eingestellt wurden. 
 

 
Isolierung 

2020 
 in EUR 

Mindererträge Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 2.403.328,04 

Mehraufwendungen Personal 628.600,00 

Mindererträge Benutzungsgebühren Bäder 240.008,94 

Mindererträge Elternbeiträge Kindertagesstätten 207.345,50 

Mindererträge Vergnügungssteuer 181.622,19 

Mindererträge Gebühren Krankentransporte 109.610,06 

Mindererträge Elternbeiträge Offene Ganztagsschulen 107.739,00 

Mindererträge Parkgebühren 104.031,46 

Mehraufwendungen für Kranken- und Rettungstransporte 98.728,96 

Mindererträge Buß- und Verwarngelder 89.181,74 

Mindererträge Gebühren Rettungstransporte 42.957,13 

Mindererträge Gebühren Sondernutzung 21.307,00 

Mindererträge Gebühren Gaststättenerlaubnisse 20.962,40 

Mehraufwendungen Brandschutz 10.309,34 

Mehraufwendungen Katastrophenschutz 5.465,89 

 4.271.197,65 
 
Gemäß § 6 Abs. 1 NKF-CIG NRW ist die mit dem Jahresabschluss 2020 erstmalig anzusetzende 
Bilanzierungshilfe beginnend im Haushaltsjahr 2025 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirk-
sam abzuschreiben. Nach Abs. 2 dieses Gesetzes steht den Gemeinden im Jahre 2024 für die 
Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungs-
hilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. 

 

 
 
 
 

 Im Bereich Steuern und ähnliche Abgaben ergeben sich im Vorjahresvergleich wesentliche Verän-
derungen bei der Gewerbesteuer (TEUR + 4.154), dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 
(TEUR + 531) sowie dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (TEUR - 1.147). 
 
Im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz (TEUR 74.845) liegt das Ergebnis mit TEUR 
- 3.117 hinter den Erwartungen. Dies ist hauptsächlich mit dem geringeren Gemeindeanteil an der 
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Einkommenssteuer (TEUR - 2.403) zu begründen. 
 

 Das Ergebnis im Bereich Zuwendungen und allgemeine Umlagen steigt im Vorjahresvergleich um 
TEUR + 12.430. Dieser Mehrertrag ergibt sich im Wesentlichen in den Bereichen Allgemeine Lan-
deszuweisungen (TEUR + 9.133) sowie Schlüsselzuweisungen vom Land (TEUR + 3.544). 
 
Der Plan/ Ist-Vergleich, mit einer Verbesserung von TEUR + 5.903, weist ebenfalls eine Steigerung 
im Bereich Allgemeine Landeszuweisungen (TEUR + 9.133) sowie Minderungen in den Bereichen 
Landeszuweisungen für laufende Zwecke (TEUR - 1.760) und Bundeszuweisungen für laufende 
Zwecke (TEUR - 1.361) aus. 
Die Allgemeine Landeszuweisung von TEUR 9.133 resultiert aus der erhaltenen Gewerbesteuer-
ausgleichszahlung nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz Nordrhein-Westfalen. Die Ertrags-
minderungen in den Bereichen Landes- bzw. Bundeszuweisungen korrespondieren mit den Auf-
wandsminderungen bzgl. der Verschiebung zur Realisierung des geförderten Breitbandausbaus im 
Stadtgebiet (siehe auch Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen). 
 

 Bei den Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten bleiben die Erträge im Vergleich zum Vorjahr um 
TEUR - 2.257 zurück. Die hauptsächlichen Mindererträge befinden sich in den Bereichen Elternbei-
träge Kindergärten (TEUR - 667), Baugenehmigungsgebühren (TEUR - 522), Benutzungsgebühren 
für Bäder u.a. (TEUR - 225), Elternbeiträge Offene Ganztagsschulen (TEUR - 189), Teilnehmerent-
gelte Volkshochschule u.a. (TEUR - 170) sowie Parkgebühren (TEUR - 101). 
Im Vergleich zur fortgeschriebenen Haushaltsplanung mit einem Ansatz von TEUR 29.095 verzeich-
net die Stadt Eschweiler eine Verschlechterung von TEUR - 3.601. 
 

 Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr eine Minde-
rung von TEUR - 1.609. Die Entwicklung resultiert vor allem aus den Bereichen Kostenerstattungen 
anderer Jugendhilfeträger nach Sozialgesetzbuch (SGB) VIII (TEUR - 454), Landeserstattungen 
bezogen auf die Leistungspauschale FlüAG (TEUR - 449), Kostenerstattungen vom Bund (TEUR - 
272), Erstattungen durch übrige Bereiche (TEUR - 252), Kostenerstattungen für Volljährige anderer 
Jugendhilfeträger nach SGB VIII (TEUR - 139) sowie Landeserstattungen (TEUR + 118). 
 
Im Vergleich zur fortgeschriebenen Planung ergibt sich ein ähnlicher Fehlbetrag in Höhe von TEUR 
- 1.784. Dieser ist in der Hauptsache aus Mindererträgen im Bereich Landeserstattungen bezogen 
auf die Leistungspauschale FlüAG (TEUR - 2.014) sowie leichten Steigerungen in den Bereichen 
Erstattungen durch übrige Bereiche (TEUR + 226) und Landeserstattungen (TEUR + 119) entstan-
den. 
 

 Das Ergebnis der Position Sonstige ordentliche Erträge liegt mit TEUR - 1.710 unter dem Vorjah-
resergebnis. Diese Entwicklung setzt sich im Wesentlichen aus eingeplanten Minderungen im Be-
reich Herabsetzung von Rückstellungen (TEUR - 501) sowie dem im Jahresabschluss 2019 letzt-
malig aufzulösenden passiven Rechnungsabgrenzungsposten aufgrund der Alleinstellungsaufwen-
dungen der Wirtschaftsbetriebe Eschweiler GmbH (TEUR - 2.300) zusammen. Im Jahresvergleich 
verbessernd wirken sich die Erträge aus Grundstücksveräußerungen (TEUR + 1.127) aus. 
 
Im Vergleich zur fortgeschriebenen Haushaltsplanung wirkt sich die Entwicklung der geplanten Er-
träge aus Grundstücksverkäufen jedoch umgekehrt aus. Bei den Erträgen aus Grundstücksverkäu-
fen wurde von einem Planansatz in Höhe von TEUR 5.500 ausgegangen. Bei einem spezifischen 
Jahresergebnis in Höhe von TEUR 1.868 zeigt sich hier ein Minderertrag von TEUR - 3.632. 
 

 Im Bereich der Finanzerträge ergibt sich im Vorjahresvergleich eine Verbesserung von TEUR + 931, 
die sich in der Hauptsache aus Mehrerträgen durch Erstattungen aus Kapitalertragsteuer (TEUR + 
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733), Mehrerträgen durch Gewinnanteile und Dividenden (TEUR + 245) sowie Mindererträgen aus 
dem anteiligen Bilanzgewinn an der Sparkasse Aachen (TEUR - 113) begründen. 
Im Vergleich zur fortgeschriebenen Haushaltsplanung liegt das Ergebnis um TEUR + 656 über den 
Erwartungen. Maßgebend sind auch hier Mehrerträge durch Erstattungen aus Kapitalertragsteuer 
(TEUR + 722). Demgegenüber stehen jedoch wesentliche Mindererträge aus dem anteiligen Bilanz-
gewinn an der Sparkasse Aachen (TEUR - 113). Die fortgeschriebene Haushaltsplanung im Bereich 
der Gewinnanteile und Dividenden stellt sich als deckungsgleich heraus. 
 
Entwicklung der wesentlichen Aufwandsarten (> TEUR 2.000) im Vergleich zum Vorjahr und zur 
Planung: 

 
 
 

 
Auf Grund der Prüfung wird festgestellt: 
 
Die Aussagen zur wirtschaftlichen Lage und zum Geschäftsverlauf der Stadt geben insgesamt eine zutref-
fende Beurteilung der Lage der Stadt wieder.  

PLAN

2020

IST

2020

IST

2019
in EUR in EUR in EUR

5372 0100 Allgemeine Städteregionsumlage 40.089.100,00 40.092.306,21 38.428.169,16

5012 0000 Vergütung der tariflich Beschäftigten 23.522.800,00 24.592.778,53 22.744.251,32

5711 0000 Abschreibungen auf Sachanlagen 13.383.800,00 13.625.524,96 13.541.619,77

5311 8180 Betriebskostenzuschüsse an freie Träger von Kindertagesstätten 11.854.850,00 12.508.526,41 11.557.476,23

5811 0000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10.564.300,00 10.861.630,46 10.057.550,00

5311 8340 Betriebskostenzuschüsse an die AöR 10.084.100,00 9.861.988,33 8.713.741,66

5011 0000 Bezüge Beamten 6.140.100,00 6.258.508,76 5.907.503,95

5233 0000 Erstattungen für Aufwendungen von Zweckverbänden und dergleichen 4.962.750,00 4.933.030,00 4.912.790,00

5032 0000 Gesetzliche Sozialversicherung der tariflich Beschäftigten (Arbeitgeberanteil) 4.564.300,00 4.758.101,86 4.557.373,09

5332 0400 Heimerziehung gemäß § 34 SGB VIII 4.422.000,00 4.292.767,71 3.703.210,58

5291 0010 Aufwendungen für Entsorgung 3.324.150,00 3.379.930,07 3.215.331,22

5121 0000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte) 3.581.600,00 2.933.490,00 3.191.013,00

5051 0000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte 2.509.850,00 2.565.337,00 2.822.908,00

5372 0200 Städteregionsumlage - Mehrbelastung für ÖPNV 2.458.000,00 2.456.946,48 2.450.054,33

5019 0000 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte 2.267.400,00 2.445.167,59 2.353.682,92

5332 0100 Tagespflege gemäß § 23 SGB VIII 2.279.900,00 2.392.234,79 2.221.160,38

5517 0000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 2.112.750,00 2.152.439,40 2.251.187,89

5339 0000 Sonstige soziale Leistungen 2.335.000,00 2.129.093,68 2.056.993,61
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2.1.2 Künftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung 
 
 
Im Lagebericht wurden nach unserer Auffassung folgende wesentliche Aussagen zur künftigen Entwicklung 
und zu den Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der Stadt Eschweiler getroffen.  
 

1. Mit dem Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2020 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von  
EUR 3.546.548,56 erwirtschaftet. Die Gesamterträge übersteigen also die Höhe der Gesamtauf-
wendungen, womit der Haushalt 2020 sowohl in der Planung als auch in der Haushaltsausführung 
ausgeglichen gestaltet werden konnte. 
 
Ungeachtet des erreichten Haushaltsausgleichs im abgelaufenen Haushaltsjahr wird die Stadt E-
schweiler in den folgenden Haushaltsjahren einen erheblichen finanziellen Eigenanteil zur Krisen-
bewältigung beitragen müssen. So hat die Stadt Eschweiler entsprechend der haushaltsrechtlichen 
Vorgaben eine Isolierung der Wenigererträge bzw. Mehraufwendungen vorgenommen und wird 
dies auch in den Folgejahren weiterführen müssen. Bei der notwendigen gleichbleibenden Verfah-
rensweise bis voraussichtlich 2025 und der anschließenden Abschreibung über einen Zeitraum von 
maximal 50 Jahren ab 2025 nach dem NKF-CIG NRW ist der zukünftige städtische Haushalt allein 
hieraus entstehend vorbelastet und bedarf der Hebung weiterer Einsparpotentiale. Unter diesen 
Rahmenbedingungen werden eine restriktive Bewirtschaftung des Haushaltes 2021 sowie eine vor-
sichtige umsichtige Planung für die künftigen Haushaltsjahre unerlässlich bleiben. So bleibt festzu-
halten, dass auch in den nächsten Jahren die Grundzüge der bisherigen Haushaltskonsolidierung 
nicht aufgeweicht werden dürfen und ggfls. sogar verschärft werden müssen. 
 

2. Die Stadt Eschweiler hat, sowohl für Langfristkredite zur Finanzierung von Investitionen als auch für 
Liquiditätssicherungskredite, ausschließlich mit Banken und Sparkassen Kreditverträge abge-
schlossen. Zum Stichtag 31.12.2020 hat die Stadt insgesamt Verpflichtungen aus Kreditgeschäften 
vergangener Haushaltsjahre zur Finanzierung von Investitionen in Höhe von EUR 105.699.908,38. 
 
Unter Beachtung des Runderlasses des Innenministeriums NRW vom 16.12.2014 „Kredite und kre-
ditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinden und Gemeindeverbände“ sowie der Dienstanweisung 
für den Abschluss und die Abwicklung von Finanzgeschäften vom 24.04.2017 wurden Zinsfest-
schreibungen zur Begrenzung des Zinsänderungsrisikos insbesondere auch für Liquiditätssiche-
rungskredite genutzt. Auslaufende Zinsderivate werden aktuell nicht mehr verlängert. Insgesamt 
lässt sich das Zinsrisiko nicht gänzlich ausschließen, da beispielhaft jede Prolongation einer aus-
laufenden Zinsfestschreibung Zinsmehraufwand verursachen kann, welcher auch nicht durch den 
Einsatz von Zinssteuerungsinstrumenten vollständig zu eliminieren ist. 
 

3. Die Ausgliederung von Aufgaben in privatrechtliche Gesellschaften führt bei verbleibender Beteili-
gung zu neuen unternehmensspezifischen Risiken. Nicht zuletzt aufgrund des organisatorischen 
Abstands zwischen der Kernverwaltung und den Beteiligungen ist eine direkte Steuerung durch die 
Kommunen nicht mehr möglich. Die Kommune hat auf unternehmerische Entscheidungen nur noch 
bedingt Einfluss. 
 
Mit erfolgter Rekommunalisierung der Aufgabenbereiche der Wirtschaftsbetriebe Eschweiler GmbH  
zum 01.01.2019 bleibt die Gesellschaft weiterhin als Vorratsgesellschaft bestehen und wird von der 
Stadt Eschweiler zu 100 % gehalten. Eine vorliegende Patronatserklärung kann das unwahrschein-
liche Risiko der Zahlungsunfähigkeit der Wirtschaftsbetriebe Eschweiler GmbH weitgehend aus-
schließen. 
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4. Die Betreuungseinrichtungen für Kinder und Jugendliche (BKJ) sind in der Rechtsform einer ge-
meindlichen Anstalt des öffentlichen Rechts (AÖR) gemäß § 114 a GO NRW organisiert, was für 
die Stadt Eschweiler eine gesetzliche Gewährträgerschaft zur Folge hat. Nach allgemeinem Ver-
ständnis bedeutet die Gewährträgerschaft, dass die Stadt Eschweiler unbeschränkt für alle Verbind-
lichkeiten der AÖR einstehen muss, wenn diese die Ansprüche ihrer Gläubiger nicht mehr befriedi-
gen kann. 

 
Dies erfordert daher eine permanente haushaltswirtschaftliche Abstimmung zwischen der Stadt E-
schweiler und der AöR, die u.a. auch eine sorgfältige und vorausschauende Fehlbetragsberechnung 
beinhaltet. Zur Risikoabsicherung finden daher regelmäßig Abstimmungen zwischen dem Stadt-
kämmerer, der gleichzeitig Vorsitzender des Verwaltungsrates der BKJ ist, und dem Vorstand der 
BKJ statt. 

 
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Fehlbedarfsabdeckungen durch die Stadt E-
schweiler an die BKJ sowie deren Betriebsergebnisse auf: 

 
2015

in TEUR

2016
in TEUR

2017
in TEUR

2018
in TEUR

2019
in TEUR

2020
in TEUR

   

Fehlbedarfsabdeckung 1.004 1.154 1.726 1.651 2.066 1.817 
Betriebsergebnis BKJ - 378 - 355 + 330 + 122 + 130 - 867 

 
  



8 
 

3. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung 
 
3.1 Gegenstand der Prüfung 
 
 
Erstellung, Aufstellung, Inhalt und Ausgestaltung der Buchführung, des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richtes liegen in der Verantwortung der Bürgermeisterin der Stadt. 
 
Aufgabe der Rechnungsprüfung ist es, auf der Grundlage der durchgeführten pflichtgemäßen Prüfung ein 
Urteil über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des Inventars sowie der 
örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände und über den Lagebericht abzugeben. 
 
Dazu hat die Rechnungsprüfung die Buchführung, die Inventur, das Inventar, die örtlich festgelegte Nutzungs-
dauer der Vermögensgegenstände, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020, bestehend aus der Er-
gebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz sowie dem Anhang und den Lagebe-
richt für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020 der Stadt geprüft. Der Jahresabschluss 
wurde unter Beachtung der Vorschriften zur Rechnungslegung nach der GO NRW bzw. KomHVO NRW auf-
gestellt. 
 
Im Rahmen des gesetzlichen Prüfungsauftrages wurde die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften und die 
sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen über den Jahresabschluss und 
den Lagebericht sowie die Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung geprüft. Dagegen war 
die Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften sowie die Aufdeckung und Aufklärung von Ordnungswidrig-
keiten und strafrechtlicher Tatbestände, soweit sie nicht die Ordnungsmäßigkeit von Jahresabschluss und 
Lagebericht betreffen, nicht Gegenstand der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 



9 
 

3.2         Art und Umfang der Prüfung 
 
 

Die Rechnungsprüfung hat die Prüfung nach § 102 GO NRW und dem risikoorientierten Prüfungsansatz in 
Anlehnung an die Prüfungsleitlinien des Instituts der Rechnungsprüfer (IDR) vorgenommen. 
 
Diese Grundsätze erfordern es, die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass ein hinreichend sicheres 
Urteil darüber abgegeben werden kann, ob die Buchführung, der Jahresabschluss und der Lagebericht frei 
von wesentlichen Fehlaussagen sind. 
 
Dem risikoorientierten Prüfungsansatz gemäß hat die Rechnungsprüfung eine am Risiko der Stadt ausge-
richtete Prüfungsplanung durchgeführt. Diese Prüfungsplanung wurde auf der Grundlage von analytischen 
Prüfungshandlungen sowie einer grundsätzlichen Beurteilung des rechnungslegungsbezogenen internen 
Kontrollsystems und des Risikomanagements erstellt. 
 
Darauf aufbauend wurde ein prüffeldbezogenes risikoorientiertes Prüfungsprogramm entwickelt, das auf der 
Grundlage der festgestellten prüffeldbezogenen Risikofaktoren unter Einbeziehung der Beurteilung der Wirk-
samkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems der Stadt Schwerpunkte, Art und Um-
fang der Prüfungshandlungen festlegt. 
 
Die Abschlussprüfung schließt eine stichprobengestützte Prüfung der Nachweise für die Bilanzierung und der 
Angaben in Jahresabschluss und Lagebericht ein. Sie beinhaltet die Prüfung der angewandten Bilanzierungs-
, Bewertungs- und Gliederungsgrundsätze und wesentliche Einschätzungen der Bürgermeisterin und des 
Kämmerers sowie eine Beurteilung der Gesamtaussage des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 
 
Gegenstand der Prüfungshandlungen im Rahmen der Prüfung des Lageberichts waren die Vollständigkeit 
und die Plausibilität der Angaben. Die Angaben sind unter Berücksichtigung der während der Abschlussprü-
fung gewonnen Erkenntnisse beurteilt worden, ob sie in Einklang mit dem Jahresabschluss stehen, insgesamt 
ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt vermitteln und die Chancen und Risiken der künftigen Entwick-
lung zutreffend darstellen. 
 
Die Prüfung umfasst aussagebezogene einzelfallorientierte Prüfungshandlungen sowie Aufbau- und Funkti-
onsprüfungen; die angewandten Verfahren zur Auswahl der risikoorientierten Prüfungshandlungen basieren 
auf einer bewussten Auswahl. 
 
Art, Umfang und zeitlicher Ablauf der einzelnen Prüfungshandlungen sowie der Einsatz der Mitarbeiter (und 
Sachverständigen) wurden im Hinblick auf diese Prüfungsschwerpunkte unter Berücksichtigung der Risi-
koeinschätzung sowie der Wesentlichkeit bestimmt. 
 
Ausgangspunkt der Prüfung war der geprüfte und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk verse-
hene Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 sowie der Lagebericht für das Haushaltsjahr vom 1. Januar 
2019 bis 31. Dezember 2019 der Stadt, welcher in der Sitzung des Stadtrates am 09.09.2020 festgestellt 
wurde. 
 
Alle erbetenen Aufklärungen und Nachweise wurden durch die Verwaltungsleitung erteilt. Die Bürgermeiste-
rin hat die Vollständigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts am 11.08.2021 schriftlich bestätigt. 
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4.    Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung 
 
 
4.1            Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 
 
 
4.1.1 Buchführung und weiter geprüfte Unterlagen 
 
 
Nach den Prüfungsfeststellungen gewährleistet der auf Grundlage des NKF-Kontenrahmens erstellte und im 
Berichtsjahr angewandte Kontenplan eine klare und übersichtliche Ordnung des Buchungsstoffes. 
 
Die Geschäftsvorfälle wurden vollständig, fortlaufend und zeitgerecht erfasst. Die Belege wurden ordnungs-
gemäß angewiesen, ausreichend erläutert und übersichtlich abgelegt. Die Zahlen der Vorjahresbilanz wurden 
richtig im Berichtsjahr vorgetragen. Der Jahresabschluss wurde aus der Buchführung zutreffend entwickelt 
und von der Stadt aufgestellt. 
 
Das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem gewährleistet eine vollständige, richtige und zeit-
nahe Erfassung, Verarbeitung und Aufzeichnung der Daten der Rechnungslegung. 
 
Bei der Prüfung wurden keine Sachverhalte festgestellt, die dagegen sprechen, dass die von der Stadt ge-
troffenen organisatorischen und technischen Maßnahmen geeignet sind, die Sicherheit der rechnungsle-
gungsrelevanten Daten und IT-Systeme zu gewährleisten. 
 
Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen entsprechen nach der Feststellung der Rechnungs-
prüfung den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden Satzungen und den sonstigen ortsrechtlichen 
Bestimmungen. Die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen führen zu einer 
ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung und Jahresabschluss. 
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4.1.2 Jahresabschluss 
 
 
Die Bilanz, die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung sowie die Teilrechnungen sind den gesetzlichen Vor-
schriften entsprechend gegliedert. Die Vermögensgegenstände und die Schulden sowie das Kapital, die Son-
derposten, die Bilanzierungshilfen und die Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den gesetzlichen 
Bestimmungen sowie den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung angesetzt und bewertet, für erkenn-
bare Risiken wurden Rückstellungen in ausreichendem Maße gebildet. 
 
Die Stadt hat gem. § 17 KomHVO zur Verwaltungssteuerung und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit 
und Leistungsfähigkeit eine Kosten- und Leistungsrechnung aufgebaut. Die Ergebnisse der Kosten- und Leis-
tungsrechnung sind teilweise als interne Leistungsbeziehungen in den Teilergebnisrechnungen gesondert 
ausgewiesen. 
 
Der Anhang enthält gem. § 45 KomHVO NRW die notwendigen Erläuterungen der Bilanz, der Ergebnisrech-
nung und der Finanzrechnung, insbesondere die von der Stadt angewandten Bilanzierungs- und Bewertungs-
grundsätze, sowie die sonstigen Pflichtangaben. 
 
Die Rechnungsprüfung kommt zu dem Ergebnis, dass der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 ord-
nungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet worden ist und den 
gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden Satzungen und den sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen 
entspricht. 
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4.1.3 Lagebericht 
 
 
Der vom Kämmerer aufgestellte und von der Bürgermeisterin bestätigte Lagebericht ist diesem Bericht als 
Anlage beigefügt. 
 
Der Lagebericht entspricht nach den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen den gesetzlichen Vorschrif-
ten. 
 
Die Prüfung ergab, dass der Lagebericht 
 

o mit dem Jahresabschluss sowie den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht; 
o insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt vermittelt; 
o die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend darstellt und alle weiteren nach § 49 

KomHVO NRW erforderlichen Angaben und Erläuterungen enthält. 
 
 
Der Rechnungsprüfung sind keine nach Schluss des Haushaltsjahres eingetretenen Vorgänge von besonde-
rer Bedeutung bekannt geworden, über die zu berichten wäre. 
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4.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses 
 
4.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses 
 
Der Jahresabschluss vermittelt insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanz-
lage. 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.2 Wesentliche Bewertungsgrundlagen 
 
 
Es wird auf die Angaben im Anhang der Stadt verwiesen. 
 
 
 
 
 
 
 
4.3 Änderungen in den Bewertungsgrundlagen 
 
 
Über die im Anhang dargestellten und ausgeübten Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechte hinaus hat die 
Stadt keine weiteren ausgeübt.  
 
Auf die diesbezüglichen Ausführungen im Anhang wird verwiesen.  
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5.   Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung 
 
 
Nach der Durchführung der Prüfung des als Anlage beigefügten Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020 und des Lageberichtes der Stadt zum 31. Dezember 2020 kommt die 
Rechnungsprüfung zu folgendem Ergebnis: 
 
 
Es wird ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt. 
 
 
 
 
"Bestätigungsvermerk der Rechnungsprüfung: 
 
Die Rechnungsprüfung hat den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrech-
nung, Teilrechnungen und Anhang sowie den Lagebericht - der Stadt für das Haushaltsjahr 1. Januar bis 31. 
Dezember 2020 geprüft. In die Prüfung wurden die Buchführung, die Inventur, das Inventar und die Übersicht 
der örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände einbezogen. Die Inventur, die Buchfüh-
rung sowie die Aufstellung dieser Unterlagen nach den gemeinderechtlichen Vorschriften von Nordrhein-
Westfalen und den ergänzenden Bestimmungen der Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmun-
gen liegen in der Verantwortung der Bürgermeisterin der Stadt. Die Aufgabe der Rechnungsprüfung ist es, 
auf der Grundlage der durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbezie-
hung der Buchführung, der Inventur, des Inventars sowie der örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Ver-
mögensgegenstände und über den Lagebericht abzugeben. 
 
Die Jahresabschlussprüfung wurde nach § 102 GO NRW und nach den Prüfungsleitlinien des Instituts der 
Rechnungsprüfer (IDR) vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Un-
richtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, 
Schulden-, Ertrags- und Finanzlage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei 
der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Tätigkeit und über das wirtschaftli-
che und rechtliche Umfeld der Stadt sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen 
der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nach-
weise für die Angaben in Inventar, Übersicht über örtlich festgelegte Restnutzungsdauern der Vermögensge-
genstände, Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben be-
urteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen 
Einschätzungen der Bürgermeisterin der Stadt sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts. Die Rechnungsprüfung ist der Auffassung, dass die Prüfung eine hinrei-
chend sichere Grundlage für die Beurteilung bildet. 
 
Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
 
Nach der Beurteilung der Rechnungsprüfung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse ent-
spricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden Satzungen und sonstigen 
ortsrechtlichen Bestimmungen und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Fi-
nanzlage der Stadt. 
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Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage der Stadt und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 
 
 
 
 
Eschweiler, den 17.11.2021     Rechnungsprüfung 
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6. Anlagen zum Prüfungsbericht 
 
      Jahresabschluss 2020 der Stadt Eschweiler nebst Anhang und Lagebericht 

 

 

  


